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Teil I – Medizinische Rehabilitation 

Psychische Erkrankungen in der medizinischen Rehabilitation 

Medizinische Rehabilitation findet vorwiegend in stationären Einrichtungen oder Fach-

abteilungen statt. Dabei unterscheiden sich diese nach ihren medizinischen Schwer-

punkten, zum Beispiel Muskel-Skeletterkrankungen oder onkologische Erkrankungen. 

Eine Besonderheit in Deutschland ist die medizinische Rehabilitation bei psychischen 

Erkrankungen. Diese erfolgt in Rehabilitationseinrichtungen oder Fachabteilungen mit 

dem Schwerpunkt Psychiatrie und Psychotherapie1 oder in sogenannten psychoso-

matischen Rehabilitationseinrichtungen oder Rehabilitationseinrichtungen/Fachabtei-

lungen für Psychosomatik und Psychotherapie – wobei der Begriff „psychosomatisch“ 

historisch zu erklären ist. In den vergangenen Jahren wird zutreffender von Rehabili-

tation bei psychischen Erkrankungen gesprochen. Dabei haben psychotherapeutische 

Interventionen im Rahmen eines multimodalen Rehabilitationskonzepts einen beson-

deren Stellenwert. In den Einrichtungen/Fachabteilungen mit dem Schwerpunkt „Psy-

chiatrie und Psychotherapie“ werden überwiegend Suchterkrankungen behandelt. Im 

Jahr 2013 hatten 150 von 223 dieser Einrichtungen/Fachabteilungen den Schwerpunkt 

Sucht2. 

 

Anzahl der Einrichtungen und Betten gestiegen 

Die medizinische Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen ist zwischen 20043 und 

2013 ausgebaut worden. Die Anzahl der Einrichtungen/Fachabteilungen für Psycho-

somatik stieg von 142 auf 171. Die Anzahl der Betten nahm von knapp 13.400 auf rund 

17.000 Betten zu (Abbildungen 1 und 2).  

 

                                                            
1Das Statistische Bundesamt ordnet den Behandlungsschwerpunkt der Rehabilitationseinrichtungen nach der Gebiets- und 
Schwerpunktbezeichnung des leitenden Arztes zu. Ausnahmen sind Einrichtungen für Geriatrie und Sucht. Einrichtungen, die 
dem Fachgebiet „Psychiatrie und Psychotherapie“ zugordnet werden, sind überwiegend Suchteinrichtungen. Die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) verwendet für die Zuordnung der Rehabilitationseinrichtungen zu einem Behandlungsschwerpunkt eine 
andere Systematik. Hierdurch lassen sich Unterschiede in den Angaben zur Anzahl der Rehabilitationseinrichtungen für eine 
bestimmte Indikation im Vergleich zu Angaben der DRV erklären. 
2https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/VorsorgeRehabilitationseinrichtungen/VorsorgeReha-
bilitationseinrichtungen.html. 
3Daten von vor 2004 liegen über das Statistische Bundesamt nicht online vor. 
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Im Bereich Sucht nahm die Zahl der Einrichtungen/Fachabteilungen von 82 im Jahr 

20074 auf 150 Einrichtungen 2013 zu, die Zahl der Betten von 4.924 Betten auf rund 

9.400 Betten. Hinzu kommen die Einrichtungen/Fachabteilungen mit dem Schwer-

punkt „Psychiatrie und Psychotherapie“, im Jahr 2013 waren dies 73 Einrichtun-

gen/Fachabteilungen (ohne Sucht) und rund 5.400 Betten. Dagegen blieb die Anzahl 

der Einrichtungen/Fachabteilungen in den somatischen Indikationen seit 2004 nahezu 

gleich. 

 

Die durchschnittliche Rehabilitationsdauer in der Psychosomatik betrug im Jahr 2013 

rund fünf Wochen. Seit 2004 ist sie damit um knapp fünf Tage gesunken. 

 

Bei Suchterkrankungen betrug die durchschnittliche Rehabilitationsdauer im Jahr 2013 

zwölf Wochen, bei somatischen Erkrankungen durchschnittlich drei Wochen. Im Ver-

gleich zu 2004 sind diese fast unverändert (Abbildung 3). 

 

Maßnahmen der Rehabilitation dienen grundsätzlich der Wiederherstellung von Fähig-

keiten und Fertigkeiten und sollen Menschen mit (drohender) Behinderung helfen, ein 

möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei wird zwischen drei Leistungsbe-

reichen unterschieden: medizinische Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben sowie am Leben in der Gemeinschaft. Die berufliche Rehabilitation fördert 

die Eingliederung in das Erwerbsleben; die soziale Rehabilitation unterstützt bei der 

Bewältigung der alltäglichen Anforderungen und hat die Wiedereingliederung der Re-

habilitanden in ihr soziales Umfeld zum Ziel.  

 

Psychotherapeuten5 sind – im Bereich der Rehabilitation – vorwiegend in der medizi-

nischen Rehabilitation tätig. Dort sollen Beeinträchtigungen oder Pflegebedürftigkeit 

aufgrund von Krankheit vorgebeugt, verringert oder Verschlimmerungen verhindert 

werden. Kostenträger von Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation sind vor al-

lem die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung 

                                                            
4Der Bereich Sucht wird erst seit dem Jahr 2007 extra ausgewiesen. Zuvor wurden die Suchteinrichtungen unter dem Schwer-
punkt „Psychiatrie und Psychotherapie“ gefasst. 
5Mit Psychotherapeuten sind durchgängig Psychologische Psychotherapeuten gemeint. An den Stellen, an denen auch die 
Gruppe der ärztlichen Psychotherapeuten angesprochen wird, wird dies ausdrücklich erwähnt. 
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(GKV). Sie tragen zusammen über zwei Drittel der Ausgaben6. Die Rentenversiche-

rung übernimmt in der Regel die Kosten bei Erwerbstätigen. Für Nicht-Erwerbstätige, 

zum Beispiel Rentner oder Hausfrauen, übernimmt die GKV die Kosten für die Reha-

bilitation. Bei Kindern und Jugendlichen sind sowohl die Renten- als auch die Kran-

kenversicherung zuständige Kostenträger. Ferner werden auch bei Personen, die be-

reits eine Rente erhalten, onkologische Rehabilitationsleistungen von der Rentenver-

sicherung getragen. 

 

Abbildung 1: Anzahl Einrichtungen/Fachabteilungen für medizinische Rehabilitation 2004 - 2013 

 

Quelle: 
Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 2004 - 2013 
  

                                                            
6https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Gesundheitsausgaben/Tabellen/Ausgabentrae-

ger.html;jsessionid=A9298A74C290D1EC5FC6A508BB2FA0B2.cae3. 
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Abbildung 2: Anzahl Betten in der medizinischen Rehabilitation 2004 - 2013 

 

Quelle:  
Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 2004 - 2013 
 
 

Abbildung 3: Durchschnittliche Rehabilitationsdauer in der medizinischen Rehabilitation 2004 - 
2013 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 2004 - 
2013 
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Mehr Leistungen aufgrund psychischer Erkrankungen 

Insgesamt erbrachte die Deutsche Rentenversicherung (DRV) über eine Million Leis-

tungen zur medizinischen Rehabilitation im Jahr 2012 (1). Das ist ein Zuwachs um vier 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr; 2011 wurden knapp 970.000 Leistungen erbracht. 

Der weit überwiegende Teil der Leistungen (85 Prozent) entfällt auf stationäre Leistun-

gen. Im Jahr 2000 waren es allerdings noch 93 Prozent. Der Anteil der ambulanten 

Leistungen nimmt zu. 

 

In der medizinischen Rehabilitation wurden seit dem Jahr 2000 deutlich mehr Rehabi-

litanden mit psychischen Erkrankungen behandelt (1). Während 2000 noch 44 Prozent 

der medizinischen Rehabilitationsleistungen auf Behandlungen wegen Skelett-/Mus-

kel- und Bindegewebserkrankungen entfielen, waren es 2012 nur noch 26 Prozent. 

Der Anteil der medizinischen Rehabilitationsleistungen bei psychischen Erkrankungen 

hingegen ist von 2000 bis 2012 um fünf Prozent auf aktuell 16 Prozent gestiegen (Ab-

bildung 4). Psychische Erkrankungen sind inzwischen nach Muskel-Skelett-Erkran-

kungen der häufigste Anlass für eine medizinische Rehabilitation. 

 

Die medizinische Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen erzielt nach den Er-

gebnissen der DRV-Qualitätssicherung gute Resultate (2). Fast drei Viertel der Reha-

bilitanden geben eine Besserung ihrer Beschwerden, zum Beispiel eine Stabilisierung 

ihrer Stimmungslage oder mehr Vitalität, als Ergebnis der durchgeführten psychothe-

rapeutisch-psychosomatischen Rehabilitationsmaßnahme an. Zudem sind fast 70 Pro-

zent der Rehabilitanden wegen einer psychischen Erkrankung in den zwei Jahren nach 

Ende der Rehabilitationsmaßnahme durchgängig erwerbsfähig gewesen. Studien be-

richten Rückgänge der Symptombelastung nach einer psychosomatisch-psychothera-

peutischen Rehabilitation. Nach einer psychosomatischen Rehabilitationsmaßnahme 

reduzierten sich zudem die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen einer psychi-

schen Erkrankung sowie die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage (3).  
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Abbildung 4: Krankheitsspektrum in der medizinischen Rehabilitation Erwachsener 2000 und 
2012 (Anteil an allen ambulanten und stationären Rehabilitationsmaßnahmen) 

 

Quelle: Reha-Bericht 2013 der Deutschen Rentenversicherung 
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Abbildung 5: Ambulante und stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Erwach-
sener 2012*: Krankheitsspektrum  

 

*Die Prozentzahlen beziehen sich jeweils auf den Anteil an allen ambulanten beziehungsweise statio-
nären Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation in der Rentenversicherung. 
 
Quelle: Gutachten des Sachverständigenrats 2014 nach den Daten des Reha-Berichts 2013 der Deut-
schen Rentenversicherung 
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Teil II – Psychotherapeuten in Rehabilitationseinrichtungen 

Fast 5.000 Psychotherapeuten und Psychologen 

Nach den Daten des Statistischen Bundesamtes7 waren 2013 4.891 Psychotherapeu-

ten und Psychologen8 in medizinischen Rehabilitationseinrichtungen tätig. Im Ver-

gleich dazu waren in demselben Jahr 953 Fachärzte für Psychiatrie und Psychothera-

pie oder Psychotherapeutische Medizin und Psychotherapie sowie 3.320 Ärzte in Wei-

terbildung zu irgendeinem Facharzt in der medizinischen Rehabilitation beschäftigt 

(Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: In Rehabilitationseinrichtungen beschäftigte Psychologen, Psychotherapeuten 
und Ärzte 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Grunddaten der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 2013  
 

                                                            
7https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/VorsorgeRehabilitationseinrichtungen/VorsorgeReha-
bilitationseinrichtungen.html.  
8In den Daten des Statistischen Bundesamtes werden Psychologen und Psychotherapeuten in einer Berufsgruppe zusammen-
gefasst. Gezählt werden Personen mit einem hauptamtlichen Beschäftigungsverhältnis in einer Rehabilitationseinrichtung. 
Psychologen in Ausbildung zum Psychotherapeuten während ihrer praktischen Tätigkeit sollen nach den Vorgaben des Statisti-
schen Bundesamtes nicht mitgezählt werden.  
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In allen Bereichen der medizinischen Rehabilitation tätig 

 Die befragten Psychotherapeuten sind in allen Bereichen der medizinischen Reha-

bilitation tätig – am häufigsten in den Fachbereichen Psychosomatik/Psychothera-

pie (42 Prozent der Befragten9) und Sucht (31 Prozent der Befragten; Abbildung 7). 

 Fast 40 Prozent der Befragten arbeiten in Rehabilitationseinrichtungen mit mehre-

ren fachlichen Schwerpunkten (Abbildung 8). 

 

Abbildung 7: Behandlungsschwerpunkte der Rehabilitationseinrichtungen, in denen die befrag-
ten Psychotherapeuten (N = 597) tätig sind (Mehrfachnennungen möglich) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
   

                                                            
9Die „Befragten“, bezieht sich im Weiteren immer auf die Teilnehmer an der Befragung. Im Rahmen der Angestelltenbefragung 
der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) wurden insgesamt ca. 15.000 angestellte Psychotherapeuten angeschrieben. Ziel 
war es, differenzierte Informationen zu den Tätigkeitsfeldern und Aufgaben angestellter Psychotherapeuten zu erhalten. Die Ge-
samtzahl der beantworteten Fragebögen belief sich auf 4.229. Ausgewertet werden konnten die Daten von 3.874 Fragebögen. 
Den vertieften Fragebogen zur medizinischen Rehabilitation haben insgesamt 597 Psychotherapeuten beantwortet. Diese Daten 
sind die Grundlage für die folgenden Auswertungen und Ergebnisse (siehe auch Methoden).  
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Abbildung 8: Anzahl der Behandlungsschwerpunkte der Rehabilitationseinrichtung, in der die 
befragten Psychotherapeuten arbeiten 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Abbildung 9: Alter und Alter bei Approbation der befragten Psychotherapeuten in medizinischen 
Rehabilitationseinrichtungen 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 

 

Abbildung 10: Erwerb der Approbation nach Übergangsrecht (Anteil der befragten Psychothera-
peuten in medizinischen Rehabilitationseinrichtungen) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Sonderbereich – Kinder- und Jugendlichenrehabilitation 

 Leistungen zur Kinder- und Jugendlichenrehabilitation haben 2012 nur einen An-

teil von drei Prozent an allen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch 

die Deutsche Rentenversicherung ausgemacht (32.103 von insgesamt über 

1.000.000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation im Jahr 2012). Betrachtet 

man die Zahlen des Statistischen Bundesamtes11, machen die Fälle in der Kinder-

heilkunde – deren Kosten entweder von der Rentenversicherung oder von der ge-

setzlichen Krankenversicherung übernommen werden – sogar nur zwei Prozent 

der Fälle in allen Rehabilitationseinrichtungen im Jahr 2013 aus. 

 Nach Einschätzung der Deutschen Rentenversicherung steigt der Rehabilitations-

bedarf bei Kindern und Jugendlichen (1). Die Zahl der Rehabilitationsanträge sinkt 

allerdings. Als Grund hierfür wird von der Deutschen Rentenversicherung genannt, 

dass Eltern und Kinderärzte häufig nicht gut über die Möglichkeit der Rehabilitation 

für Kinder und Jugendliche informiert seien.  

 Wichtige Indikationen in der Kinder- und Jugendlichenrehabilitation sind Asthma, 

Neurodermitis, Adipositas und psychische Erkrankungen. 

 

Ergebnisse der Angestelltenbefragung:  

 N = 7 Psychotherapeuten, die in der pädiatrischen Rehabilitation tätig sind, haben 

geantwortet, das entspricht 1,2 Prozent der Befragten in Rehabilitationseinrichtun-

gen. 

 Die Befragten waren drei Frauen und vier Männer, das durchschnittliche Alter lag 

bei 49 Jahren. 

 Fünf der Befragten waren Psychologische Psychotherapeuten, ein Befragter Kin-

der- und Jugendlichenpsychotherapeut und ein Befragter hatte eine Doppelappro-

bation.  

 Alle befragten Psychotherapeuten haben angegeben, in irgendeiner Form eine 

Leitungsfunktion innezuhaben. Fünf leiten einen Teilbereich oder eine Abteilung, 

eine(r) der Befragten hat eine stellvertretende Leitungsfunktion und von einem Be-

fragten fehlt eine Angabe.  

                                                            
11 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/VorsorgeRehabilitationseinrichtungen/VorsorgeRe-
habilitationseinrichtungen.html.  
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 Die häufigsten psychischen Erkrankungen, die in den Einrichtungen der Kinder- 

und Jugendlichenrehabilitation, in denen die Befragten tätig sind, auftreten bezie-

hungsweise behandelt werden, sind Störungen des Sozialverhaltens und der Emo-

tionen, Hyperkinetische Störungen und Entwicklungsstörungen (Abbildung 11).  

 Die Befragten geben an, nur maximal die Hälfte ihrer Arbeitszeit Tätigkeiten mit 

einem unmittelbaren Patientenbezug auszuführen. Weitere wesentliche Tätigkei-

ten umfassen Forschungsaufgaben und Qualitätsmanagement. 

 

Abbildung 11: Häufigkeit verschiedener F-Diagnosen in der pädiatrischen Rehabilitation* 

 

*Angaben der befragten Psychotherapeuten zur Anzahl von Rehabilitanden mit dieser Diagnose in ihrer 

Organisationseinheit oder Abteilung; N = 7.  

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Abbildung 12: Persönliche Position der Befragten in ihrer Einrichtung/Fachabteilung insgesamt 
(N = 597) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Abbildung 13: Persönliche Position der befragten Psychotherapeuten nach Rehabilitationsfach-
bereichen 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Abbildung 14: Anteilige Verteilung der Arbeitszeit (in %) der befragten Psychotherapeuten nach 
Aufgaben13 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 

 

Psychotherapeuten tragen Behandlungsverantwortung 

 Psychotherapeuten in Rehabilitationseinrichtungen sind in der überwiegenden 
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(Abbildung 15). Ungefähr die Hälfte der befragten Psychotherapeuten trifft behand-
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den Entlassungsbrief nicht mit zu unterschreiben, obwohl 90 Prozent der Befragten 

                                                            
13Die Befragten waren gebeten worden, für jede Aufgabe anzugeben, wie viel Prozent ihrer Arbeitszeit sie ungefähr hierfür auf-
wenden. 
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angeben, diesen (eigenständig) zu erstellen. In den bisherigen Formularen der 

Deutschen Rentenversicherung „Ärztlicher Entlassungsbericht“ sind lediglich Unter-

schriften des leitenden Arztes, des Oberarztes und des Stationsarztes vorgesehen. 

 

Abbildung 15: Entscheidungskompetenzen der befragten Psychotherapeuten bei der Behand-
lung (N = 597) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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(mit)verantworten, sind sie in der somatischen Rehabilitation in der Regel „nur“ für 

den psychologischen Bericht verantwortlich (siehe auch 6, 7). 

 

Abbildung 16: Erstellung und Unterschrift des Entlassungsberichts durch befragte Psychothe-
rapeuten 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Abbildung 17: Bezeichnung der befragten Psychotherapeuten im Arbeitsvertrag 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 

 

Einkommen entspricht nicht den Aufgaben und Funktionen 
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Abbildung 18: Bruttoeinkommen der befragten Psychotherapeuten (Vollzeittätigkeit) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Gruppe der nach § 2 PsychThG Approbierten nur ein Anteil von etwas über sieben 

Prozent der Befragten. Hier spiegeln sich auch Alterseffekte wider sowie die Aus-

wirkungen der Umstellung der Vergütung nach Bundesangestelltentarif (BAT) auf 

die Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). 

 Den geringsten Einfluss auf die Vergütung hat die Approbation nach Angaben der 

Befragten in der somatischen Rehabilitation, den größten in der Psychosomatik. Der 

Stellenwert von Psychotherapie als Behandlungsmittel ist in der Psychosomatik am 

größten. Nach den Strukturvorgaben der Deutschen Rentenversicherung aus dem 

Jahr 2010 (8) war das Merkmal „Approbation als Psychologischer Psychotherapeut“ 

in der Psychosomatik (und der Sucht) strukturrelevant, das heißt, die Erfüllung die-

ses Merkmals wurde von der Rentenversicherung von den Einrichtungen erwartet. 

Im Bereich der somatischen Rehabilitation war die Approbation kein strukturrele-

vantes Merkmal, hier wurde lediglich die personelle Ausstattung der Einrichtungen 

mit Diplom-Psychologen vorausgesetzt. In den aktuellen Anforderungen der Deut-

schen Rentenversicherung an die Strukturqualität in Rehabilitationseinrichtungen 

(9, veröffentlicht im Juli 2014) hat die Approbation als Psychologischer Psychothe-

rapeut in keinem Schwerpunkt der medizinischen Rehabilitation mehr Strukturrele-

vanz, Psychologische Psychotherapeuten werden durchgängig mit Diplom- bezie-

hungsweise Master-Psychologen zusammengefasst.  
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Abbildung 19: Einfluss der Approbation auf die Vergütung bei den befragten Psychotherapeuten 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Abbildung 20: Arbeitszufriedenheit der befragten Psychotherapeuten in der Rehabilitation (Zu-
stimmung in % zu verschiedenen Aussagen) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 

 

 Im Vergleich mit anderen Angestelltengruppen (Krankenhaus und Jugendhilfe), die 

ebenfalls befragt wurden, ergeben sich zwischen den Befragten aus Rehabilitati-

onseinrichtungen und den Befragten aus den beiden anderen Bereichen nur ge-

ringe Unterschiede in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit (Abbildung 21).  

  

80%

68% 66%

81%

67%

61%

83%

75%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ich kann immer selbst entscheiden,
wie ich meine Arbeit erledige.

Meine Arbeit stimmt mit den
Wünschen und Erwartungen

überein, die ich hatte, als ich mit der
Ausbildung zum Psychotherapeuten

angefangen habe.

A
nt

ei
l B

ef
ra

gt
e 

in
 %

Psychosomatik (n = 131) Sucht (n = 126) Somatik (n = 145)



BPtK-Studie „Versorgung psychisch kranker Menschen 
in der medizinischen Rehabilitation“ 

Seite 27 von 45 

Abbildung 21: Vergleich Arbeitszufriedenheit – Psychotherapeuten in Rehabilitation, Kranken-
haus und Jugendhilfe (Zustimmung zu verschiedenen Aussagen in %) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 

   

82%

71%

58%

84%

76%

64%

93%

86%

73%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ich kann immer selbst entscheiden,
wie ich meine Arbeit erledige.

Meine Arbeit stimmt mit den
Wünschen und Erwartungen

überein, die ich hatte, als ich die
Ausbildung zum PT angefangen

habe.

A
nt

ei
l B

ef
ra

gt
e 

in
 %

Rehabilitation gesamt (N = 597) Krankenhaus (N = 1.528) Jugendhilfe (N = 608)



BPtK-Studie „Versorgung psychisch kranker Menschen 
in der medizinischen Rehabilitation“ 

Seite 28 von 45 

Teil III – Qualität der psychotherapeutischen Versorgung in psycho-

somatischen Rehabilitationseinrichtungen 

 Die befragten Psychotherapeuten, die in Rehabilitationseinrichtungen zur Behand-

lung von Menschen mit psychischen Erkrankungen arbeiten, wurden gebeten, die 

Diagnosen der Rehabilitanden anzugeben, die von ihnen behandelt werden, und 

vertiefte Fragen zu den beiden von ihnen am häufigsten behandelten Krankheitsbil-

dern zu beantworten14.  

 Die Diagnosegruppen, zu denen die meisten Befragten vertiefte Angaben gemacht 

haben, sind Störungen durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen und 

unipolare Depressionen (Abbildung 22).  

 Im Weiteren werden die Ergebnisse zu unipolaren Depressionen und – aufgrund 

der besonderen Relevanz im Rahmen der psychosomatischen Rehabilitation – zu 

somatoformen Störungen ausführlicher dargestellt. 

 Die Ergebnisse zur Versorgung von Rehabilitanden mit Suchterkrankungen werden 

aufgrund der hohen Bedeutung der Suchtbehandlung in der medizinischen Rehabi-

litation gesondert dargestellt und veröffentlicht werden.  

 

Abbildung 22: Diagnosen in der Rehabilitation – Anzahl* der Befragten pro Diagnosegruppe 

 

*Die Befragten wurden gebeten, zu den in ihrer Organisationseinheit am stärksten und zweitstärksten 
vertretenen Diagnosegruppe vertiefte Fragen zur Behandlung zu beantworten. 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 

                                                            
14Aus diesen Angaben kann nicht auf die Häufigkeit einzelner Diagnosen in der psychosomatischen Rehabilitation geschlossen 
werden. 
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Psychotherapeutische Versorgung in der Rehabilitation – Diagnose: Uni-

polare Depression  

 Nach den Empfehlungen der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Unipolare Depres-

sion“ (10) ist Psychotherapie bei schweren depressiven Erkrankungen oder chro-

nischen Depressionen in Kombination mit einer Pharmakotherapie die wirksamste 

Therapie. Bei mittelgradigen depressiven Episoden soll entweder eine psychothe-

rapeutische oder eine medikamentöse Behandlung erfolgen. Entscheidend ist hier 

die Patientenpräferenz.  

 Die Leitlinienempfehlungen spiegeln sich auch in den Rehabilitationstherapiestan-

dards „Depressive Störungen“ der Deutschen Rentenversicherung wider (11). Da-

nach sollen mindestens 90 Prozent der Rehabilitanden mit einer depressiven Stö-

rung Psychotherapie erhalten. Der Umfang der psychotherapeutischen Behand-

lung soll mindestens 210 Minuten pro Woche, aufgeteilt in mindestens drei Einhei-

ten, betragen. Das entspricht in etwa zweimal 90 Minuten Gruppenpsychotherapie 

und einmal 30 Minuten Einzeltherapie pro Woche.  

 

Fast alle Rehabilitanden erhalten Psychotherapie 

Abbildung 23: Psychotherapie bei Unipolarer Depression – Anteil der Rehabilitationseinrichtun-
gen, in denen allen Rehabilitanden mit der Diagnose „Unipolare Depression“ Psychotherapie 
angeboten wird (N = 128) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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 In nahezu allen Rehabilitationseinrichtungen, in denen die Befragten arbeiten, wird 

allen Rehabilitanden mit einer Unipolaren Depression Psychotherapie angeboten 

(Abbildung 23).  

 In drei Viertel der Einrichtungen, in denen die Befragten arbeiten, wird einem Teil 

der Rehabilitanden mit einer Unipolaren Depression auch Psychopharmakothera-

pie angeboten, in 21 Prozent der Einrichtungen wird allen Rehabilitanden Psycho-

pharmakotherapie angeboten (Abbildung 24). Rechnet man die Angaben auf die 

angegebene Anzahl der Rehabilitanden mit einer Unipolaren Depression hoch, 

dann ergibt sich, dass insgesamt 65 Prozent der Rehabilitanden in den Rehabilita-

tionseinrichtungen der befragten Psychotherapeuten eine medikamentöse Mitbe-

handlung angeboten wird.  

 Die Ergebnisse zeigen eine weitgehend leitliniengerechte Behandlung von Reha-

bilitanden mit einer Unipolaren Depression in Rehabilitationseinrichtungen, das 

heißt, nahezu alle Rehabilitanden erhalten Psychotherapie und über der Hälfte wird 

auch eine medikamentöse Behandlung angeboten.  

 

Abbildung 24: Psychopharmaka bei Unipolarer Depression – Anteil der Rehabilitationseinrich-
tungen, in denen allen Rehabilitanden mit der Diagnose „Unipolare Depression“ Psychopharma-
kotherapie angeboten wird (N = 128) 

 
Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Intensität der Psychotherapie nicht immer ausreichend 

 Die Intensität der psychotherapeutischen Behandlung von Rehabilitanden mit Uni-

polarer Depression wird von den Befragten kritisch beurteilt. Nur 40 Prozent der 

Befragten stimmen der Aussage „Die Intensität der psychotherapeutischen Be-

handlung ist dem Störungsbild Unipolare Depression angemessen.“ zu (Abbil-

dung 25). 

 Fast alle Rehabilitanden erhalten nach Angaben der Befragten eine (85 Prozent) 

oder zwei (13 Prozent) Stunden Einzelpsychotherapie pro Woche. Zudem werden 

in über 85 Prozent der Rehabilitationseinrichtungen mindestens drei Zeitstunden 

Gruppenpsychotherapie pro Woche angeboten. Damit erfüllen die Einrichtungen 

mehrheitlich den Rehabilitationstherapiestandard „Depressive Störungen“ der 

Deutschen Rentenversicherung.  

 Wenn die Befragten die Intensität der psychotherapeutischen Behandlung kritisie-

ren, könnte vermutet werden, dass damit eher die Dauer der medizinischen Reha-

bilitationsmaßnahme gemeint ist. Diese ist in den letzten Jahren gesunken. Im Be-

reich der psychischen Erkrankungen lag sie 2012 bei durchschnittlich fünf Wochen 

(1). 

 Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Anpassung der psychotherapeutischen Behand-

lungsmodalitäten an die individuelle Situation der Rehabilitanden. 46 Prozent der 

Befragten finden, dass dies nur teilweise bis gar nicht möglich ist. Auch die Frage 

nach der Durchführung der psychotherapeutischen Behandlung durch ausreichend 

qualifiziertes Personal wird zurückhaltend beurteilt. Immerhin fast ein Drittel der 

Befragten stimmt dieser Aussage nur teilweise zu (Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Qualität der psychotherapeutischen Versorgung bei Unipolarer Depression  
(N = 128) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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reichenden organischen Erklärungen gibt, zählen zu den häufigsten Anlässen für 
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hen. Somatoforme Störungen sind deshalb auch eine relevante Erkrankung in der 
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angemessener Behandlung keine Besserung der Beschwerden eintritt, empfiehlt 
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Monaten keine Entlastung für den Patienten bringen oder eine massive Beeinträch-

tigung, zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit, vorliegen, wird eine stationäre Behandlung 

in einer psychosomatischen Klinik empfohlen. 

 N = 26 Psychotherapeuten haben zur psychotherapeutischen Versorgung von Re-

habilitanden mit somatoformen Erkrankungen vertiefte Aussagen gemacht. 

 Diese Psychotherapeuten arbeiten alle in psychosomatischen Rehabilitationsein-

richtungen. 

 Aufgrund der sehr kleinen „Fallzahl“ lassen sich die Ergebnisse nicht verallgemei-

nern. 

 In den psychosomatischen Rehabilitationseinrichtungen (85 Prozent), in denen die 

Befragten arbeiten, wird allen Rehabilitanden mit somatoformen Störungen Psy-

chotherapie angeboten, nur in vier Prozent der Einrichtungen keinem Rehabilitan-

den. 

 Fast alle Rehabilitanden in den Einrichtungen der Befragten erhalten ein bis zwei 

Stunden Einzelpsychotherapie pro Woche (93 Prozent). Ebenso erhalten 85 Pro-

zent der Rehabilitanden mit einer somatoformen Störung mindestens drei Stunden 

Gruppenpsychotherapie pro Woche.  

 Die psychotherapeutische Versorgung von Rehabilitanden mit somatoformen Stö-

rungen wird von den Befragten insgesamt kritisch beurteilt. Die Intensität der Psy-

chotherapie wird nur von einem Drittel der Befragten als angemessen bezeichnet, 

auch die individuelle Situation wird nach Ansicht von über der Hälfte der Befragten 

bei der Behandlungsplanung nicht ausreichend berücksichtigt (Abbildung 26).  
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Abbildung 26: Qualität der psychotherapeutischen Versorgung bei somatoformen Störungen  
(N = 26) 

 

Quelle: Angestelltenbefragung der Bundespsychotherapeutenkammer, 2013 
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Teil IV: Handlungsbedarf 

Die Bedeutung der medizinischen Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen 

wächst. Psychische Erkrankungen sind die Hauptursache für Frühberentung. Rund 

75.000 Versicherte bezogen 2012 erstmals eine Rente wegen Erwerbsminderung auf-

grund psychischer Erkrankungen. Dabei haben seit 2001 vor allem Depressionen (plus 

96 Prozent), Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (plus 74 Prozent) sowie 

Suchterkrankungen (plus 49 Prozent) als Grund zugenommen. Psychische Erkrankun-

gen sind im Vergleich mit anderen Erkrankungen seit mehr als zehn Jahren die wich-

tigste Ursache für gesundheitsbedingte Frührenten mit großem Abstand vor körperli-

chen Erkrankungen. Fast jede Zweite neue Frührente ist inzwischen psychisch verur-

sacht (42 Prozent)15.  

 

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, in besonderer Weise die Deutsche 

Rentenversicherung, haben diese Entwicklungen und Bedarfe frühzeitig erkannt und 

mit Innovationen in der Versorgung und mit Maßnahmen zur Qualitätssicherung er-

folgreich zur Weiterentwicklung des Angebots medizinischer Rehabilitation beigetra-

gen. Gleichwohl besteht Handlungsbedarf, wie er sich unter anderem aus den Ergeb-

nissen der Befragung der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) ableiten lässt. 

 

Psychische Erkrankungen sind die drittgrößte Indikationsgruppe (16 Prozent16) in der 

medizinischen Rehabilitation. Sie verursachen dort rund ein Viertel der Gesamtausga-

ben.  

 

Adäquate Rahmenbedingungen für Psychotherapeuten 

Psychotherapie ist ein wesentliches Behandlungsmittel in der Rehabilitation bei psy-

chischen Erkrankungen. Adäquate Rahmenbedingungen für die in der medizinischen 

Rehabilitation tätigen Psychotherapeuten sind daher eine Voraussetzung für ein qua-

litätsgesichertes Angebot. 

 

 

                                                            
15BPtK Studie zur Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit, 2013. 
16ohne Suchterkrankungen, Quelle: Reha-Bericht 2013 der DRV. 
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 Leitungsfunktionen für Psychotherapeuten 

Um das Arbeitsfeld „medizinische Rehabilitation“ auch langfristig für die Berufsgruppe 

der Psychotherapeuten attraktiv zu machen, müssen Psychotherapeuten in der medi-

zinischen Rehabilitation entsprechend ihrer Qualifikation und ihren Aufgaben sowohl 

in der Organisationsstruktur als auch in ihren Arbeitsverträgen verankert werden. Auch 

die Stellenausschreibungen müssen demgemäß formuliert werden.  

 

Um die Qualität der medizinischen Rehabilitation zu sichern, muss die Leitung einer 

Einrichtung über einen Fachkundenachweis verfügen, der dem Facharztstandard ent-

spricht. Psychotherapeuten erfüllen diese Voraussetzung. Eine Einschränkung des lei-

tungsberechtigten Personenkreises kann nicht mit der Berufsgruppenzugehörigkeit 

begründet werden, sondern allein mit der fachlich-medizinischen Kompetenz. 

 

 Leitungsfunktionen für Psychotherapeuten sollten deshalb in den Anforderungen 

der Deutschen Rentenversicherung an die Strukturqualität in den Rehabilitations-

einrichtungen ausdrücklich vorgesehen werden17.  

 

 Eingruppierung und Vergütung auf Facharztniveau 

Psychotherapeuten sollten entsprechend ihres Kompetenzprofils auf Facharztniveau 

eingruppiert werden. Dafür sollte bei den laufenden Verhandlungen zur Eingruppie-

rung der Psychotherapeuten im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes die Approbation 

ausdrücklich berücksichtigt werden. Die tarifliche Eingruppierung von Psychothera-

peuten gemäß ihres Hochschulabschlusses (Diplom beziehungsweise Master) ist 

nicht sachgerecht.  

 

 Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

ten müssen entsprechend ihrer Qualifikation auf Facharztniveau mindestens gemäß 

dem Tarifvertrag für Ärzte in Rehabilitationseinrichtungen, der bereits mit einigen 

Trägern von Rehabilitationseinrichtungen geschlossen wurde, oder in Anlehnung 

an den Tarifvertrag für Ärzte im öffentlichen Dienst vergütet werden. 

                                                            
17Eine verantwortliche ärztliche Mitwirkung für die somatische Diagnostik und Behandlung ist in diesen Fällen zusätzlich sicher-
zustellen. 



BPtK-Studie „Versorgung psychisch kranker Menschen 
in der medizinischen Rehabilitation“ 

Seite 37 von 45 

 Stärkung der Psychotherapie in der somatischen Rehabilitation 

Psychotherapeuten sind auch in der somatischen Rehabilitation tätig. Rehabilitanden 

mit chronischen körperlichen Erkrankungen leiden häufig unter komorbiden psychi-

schen Krankheiten. In der somatischen Rehabilitation sind zwischen 16 und 25 Pro-

zent der Rehabilitanden auch psychisch krank. Komorbide psychische Erkrankungen 

begründen in der Regel einen eigenen Behandlungsbedarf, sie wirken sich darüber 

hinaus auch ungünstig auf die Compliance sowie die Lebensqualität und auf den 

Krankheitsverlauf von Rehabilitanden insbesondere bei chronischen körperlichen Er-

krankungen wie zum Beispiel Diabetes, Tumorerkrankungen, Herzkreislauferkrankun-

gen aus.  

 

Dies unterstreicht die Notwendigkeit, auch in der somatischen Rehabilitation psychi-

sche Belastungen und Erkrankungen systematisch zu diagnostizieren und entspre-

chende psychotherapeutische Behandlungen und psychosoziale Maßnahmen vorzu-

halten. Die Deutsche Rentenversicherung strebt die Implementierung eines psychodi-

agnostischen Stufenplans (14) in der somatischen Rehabilitation an. Danach sollen 

nach auffälligem Eingangsscreening eine vertiefte psychodiagnostische Untersuchung 

sowie Indikationsstellung erfolgen. Inwieweit bereits eine psychotherapeutische Be-

handlung in der somatischen Rehabilitation angeboten werden kann, hängt dann von 

individuellen Faktoren der Einrichtung und des Rehabilitanden ab.  

 

Die vorgesehenen Leistungen in der somatischen Rehabilitation erfordern die Kompe-

tenzen eines psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten. Bereits jetzt ist je-

doch ein Mangel an Psychotherapeuten in diesen Einrichtungen absehbar, der durch 

das altersbedingte Ausscheiden eines Großteils dieser Personengruppe entstehen 

könnte.  

 

 Die somatische Rehabilitation sollte als attraktives Arbeitsfeld für Psychotherapeu-

ten gestaltet werden. Leitungsfunktionen und ihre Verankerung in den Anforderun-

gen der Deutschen Rentenversicherung an die Strukturqualität – entsprechend der 

psychotherapeutischen Aufgaben in der somatischen Rehabilitation – sowie eine 

angemessene Vergütung zählen dazu. 
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Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation 

Der zentrale Auftrag der medizinischen Rehabilitation ist es, die Erwerbsfähigkeit zu 

sichern oder wiederherzustellen. Um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen langfristig zu sichern, werden auf einer breiten Basis Weiterent-

wicklungen der medizinischen Rehabilitation diskutiert. Diese betreffen unter anderem 

innovative Rehabilitationskonzepte, eine stärkere ambulante/tagesklinische Ausrich-

tung, einen besseren Zugang sowie die Verzahnung mit beruflicher Rehabilitation. Die 

Deutsche Rentenversicherung schlägt in ihrem Positionspapier (2) verschiedene Maß-

nahmen zur Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation vor, die auch die Zu-

stimmung der BPtK finden.  

 

 Ausbau der ambulanten Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen 

In der ambulanten Rehabilitation machen Maßnahmen zur Behandlung bei psychi-

schen Erkrankungen bisher nur einen geringen Anteil aus. Grund für die ambulante 

Rehabilitationsmaßnahme sind in 62 Prozent der Fälle Erkrankungen des Muskel-/ 

Skelett- und Bewegungsapparats, psychische Erkrankungen nur in vier Prozent der 

Fälle (15). Eine ambulante Rehabilitation kann bei psychischen Erkrankungen sinnvoll 

sein. Die Nähe zum Wohnort kann die Übertragung des in der Therapie Gelernten in 

den Alltag unterstützen. Aber auch ein vorübergehender Abstand vom häuslichen Um-

feld kann indiziert sein.  

 

 Bei der Weiterentwicklung der Konzepte für die ambulante medizinische Rehabili-

tation bei psychischen Erkrankungen und der Kriterien für eine ambulante Indika-

tion sollte auf die Fachkompetenz der Psychotherapeuten zurückgegriffen werden. 

 

 Stärkung der ambulanten Rehabilitationsnachsorge 

Rehabilitanden sollen die Behandlungserfolge durch die Nachsorge besser in den All-

tag übertragen, stabilisieren und fortentwickeln können. Die Deutsche Rentenversi-

cherung ist dabei, einheitliche Rahmenbedingungen für die Rehabilitationsnachsorge 

zu entwickeln und das Angebot insgesamt auszubauen. Die BPtK arbeitet in diesem 

Kontext gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung daran, den Zugang für die 
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Rehabilitanden zu erleichtern und die Tätigkeit für Psychotherapeuten in der Rehabili-

tationsnachsorge attraktiver zu machen. 

 

 Bessere Verzahnung medizinischer und beruflicher Rehabilitation 

Um die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit bei psychischen Erkrankungen besser zu si-

chern oder wiederherzustellen, ist eine Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilita-

tion, aber auch eine bessere Verzahnung mit der medizinischen Rehabilitation not-

wendig. Um eine bessere Verzahnung der medizinischen und beruflichen Rehabilita-

tion zu erreichen, bemüht sich die Deutsche Rentenversicherung schon länger um eine 

stärkere berufliche Orientierung in der medizinischen Rehabilitation. Über die Arbeits-

therapie und Belastungserprobung als gesetzlich benannte Maßnahmen hinaus wird 

eine Integration weiterer berufsbezogener Bausteine in Diagnostik und Therapie in den 

Rehabilitationseinrichtungen gefördert.  

 

 Bei der Weiterentwicklung der beruflichen Rehabilitation im Rahmen der medizini-

schen Rehabilitation sollte psychotherapeutisches Fachwissen genutzt werden. 

Zum Beispiel, wenn es um die Entwicklung von Interventionsbausteinen zur geziel-

ten Bearbeitung beruflicher Problemlagen während der medizinischen Rehabilita-

tion geht.  

 

 Einbeziehung psychotherapeutischer Expertise 

Neben der Deutschen Rentenversicherung nimmt die Bundesarbeitsgemeinschaft für 

Rehabilitation (BAR) bei der inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung der Re-

habilitation und der besseren Kooperation der beteiligten Akteure im Versorgungssys-

tem eine zentrale Rolle ein. Im Orientierungsrahmen für die Arbeit der BAR von 2013 

bis 2015 wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass es gilt, die Expertise von Ärz-

ten (zum Beispiel durch den Sachverständigenrat der Ärzteschaft) zu nutzen, um die 

Rehabilitation weiterzuentwickeln. Da Psychotherapeuten häufig die Behandler von 

psychisch kranken Menschen und auch bei der medizinischen Rehabilitation dieser 

Patientengruppe maßgeblich beteiligt sind, sollte in den Gremien der BAR neben der 

ärztlichen auch mehr psychotherapeutische Expertise Eingang finden.  
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 Zusätzlich zur Bundesärztekammer sollte auch der Bundespsychotherapeuten-

kammer die Möglichkeit gegeben werden, Vorschläge für die Besetzung der Sach-

verständigenräte der BAR zu unterbreiten. 

 

Schnittstelle zur ambulanten psychotherapeutischen Versorgung 

Rehabilitationsmaßnahmen finden bei Menschen mit psychischen Erkrankungen häu-

fig zu spät oder gar nicht statt. Ein Drittel der Rehabilitanden mit psychischen Erkran-

kungen ist vor der Rehabilitationsmaßnahme länger als ein halbes Jahr arbeitsunfähig 

gewesen. Rund die Hälfte der Frührentner wegen psychischer Erkrankungen erhält in 

den fünf Jahren vor der ersten Rentenzahlung keine Rehabilitationsmaßnahme18. Da-

her wird nach Wegen gesucht, den Zugang zur medizinischen Rehabilitation anders 

zu gestalten. Ein Ansatz ist es auch hier, die Kompetenz der Psychotherapeuten stär-

ker zu nutzen.  

 

 Verordnung von Rehabilitation durch Psychotherapeuten 

Psychotherapeuten sind in vielen Fällen die Behandler psychisch kranker Menschen. 

Sie können daher einschätzen, wann und welche Rehabilitationsmaßnahme für ihre 

Patienten sinnvoll ist. Wegen der Befugniseinschränkungen in § 73 SGB V dürfen sie 

aber keine Rehabilitationsmaßnahmen verordnen.  

 

 Die Befugniseinschränkungen in § 73 SGB V sollten aufgehoben werden, um 

rechtzeitig und niedrigschwellig den Rehabilitationsbedarf feststellen zu können. 

 

 Psychotherapeutischer Befundbericht 

Im Rahmen der Antragstellung auf medizinische Rehabilitation durch den Rehabilitan-

den ist bisher nur ein Ärztlicher Befundbericht vorgesehen. Psychotherapeuten als 

häufige Behandler von Menschen mit psychischen Erkrankungen sollten gleichberech-

tigt mit den Ärzten einen Befundbericht zur Ergänzung des Rehabilitationsantrags ver-

fassen können. 

                                                            
18BPtK-Studie zur Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit, 2013. 
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 In den Formularen der Deutschen Rentenversicherung zum Antrag auf medizini-

sche Rehabilitation ist ein Psychotherapeutischer Befundbericht zu ergänzen.  

 

Verlässliche ambulante psychotherapeutische Weiterbehandlung 

Über 80 Prozent der Rehabilitanden in der psychosomatisch-psychotherapeutischen 

Rehabilitation werden im Anschluss an die stationäre Maßnahme eine ambulante psy-

chotherapeutische Weiterbehandlung empfohlen. Aufgrund der langen Wartezeiten 

auf einen ambulanten Therapieplatz gelingt die nahtlose ambulante Weiterversorgung 

häufig nicht. Durchschnittlich warten psychisch kranke Menschen drei Monate auf ein 

Erstgespräch bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten; in der Sonderregion 

Ruhrgebiet sogar mehr als vier Monate (17 Wochen). Die letzte Reform der Bedarfs-

planung hat zwar zu zusätzlichen Praxissitzen in ländlichen Regionen geführt, in die-

sen Gebieten war die Zulassungsdichte bisher aber auch äußerst niedrig. In allen an-

deren Regionen hat sich durch die Reform der Bedarfsplanung dagegen keinerlei Ver-

besserung ergeben. In diesen Regionen leben aber 74 Prozent der Einwohner der 

Bundesrepublik Deutschland. Ein ausreichendes ambulantes Versorgungsangebot ist 

die Voraussetzung für eine nahtlose psychotherapeutische Weiterbehandlung im An-

schluss an eine Rehabilitationsmaßnahme.  

 

 Um in den Großstädten des Ruhrgebiets und den städtischen Kreisen des Ostens 

flächendeckend eine ausreichende psychotherapeutische Versorgung zu schaf-

fen, muss die Zahl der zugelassenen Psychotherapeuten an den tatsächlichen 

Versorgungsbedarf angepasst werden. Deshalb fordert die Bundespsychothera-

peutenkammer im Rahmen des Versorgungsstärkungsgesetzes eine weitere Re-

form der Bedarfsplanung. 
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Methoden 

Stichprobe 

Die Daten, auf der die dargestellten Ergebnisse beruhen, stammen aus einer Befra-

gung der angestellten Psychotherapeuten, die die BPtK im Frühjahr 2013 zusammen 

mit dem IGES Institut durchgeführt hat.  

 

Über die Landespsychotherapeutenkammern wurden alle Psychotherapeuten, die in 

einem Beschäftigungsverhältnis stehen (circa 15.000), angeschrieben und darum ge-

beten, an der Online-Befragung teilzunehmen.  

 

Die Gesamtzahl aller abgeschlossenen Fragebögen belief sich auf 4.229. Ausgewertet 

werden konnten die Daten von 3.874 Fragebögen. 355 Fragebögen mussten von der 

Auswertung, zum Beispiel aufgrund von Inkonsistenzen (N = 14) oder aufgrund von 

Berentung der Befragten (N = 122), ausgeschlossen werden. 

 

Den vertieften Fragebogen zur medizinischen Rehabilitation haben insgesamt 597 

Psychotherapeuten beantwortet. Diese Daten sind die Grundlage für die Auswertun-

gen und Ergebnisse im zweiten Teil dieser BPtK-Studie. Von den Befragten, die in 

Einrichtungen mit mehreren Schwerpunkten tätig sind, wurde nicht angegeben, in wel-

chem Schwerpunkt sie vorrangig tätig sind. Um eine Unterscheidung zwischen den 

großen Schwerpunkten Psychosomatik, Sucht und Somatik in der medizinischen Re-

habilitation vornehmen zu können, wurden für die folgenden Ergebnisse die Rehabili-

tationseinrichtungen mit mehr als einem Behandlungsschwerpunkt aus der Stichprobe 

herausgenommen. Im Weiteren wurden die Angaben der Befragten getrennt nach den 

Behandlungsschwerpunkten „nur Psychosomatik“, „nur Sucht“ und „irgendeine soma-

tische Indikation“ ausgewertet. Aus allen drei Schwerpunkten haben etwa gleich viele 

Psychotherapeuten geantwortet (Psychosomatik N = 131, Sucht N = 126, Somatik  

N = 145).  
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Aussagen zur Versorgungsqualität bei einzelnen psychischen Erkrankungen haben 

37019 der 597 Befragten getroffen. Diese werden im dritten Teil der BPtK-Studie dar-

gestellt.  

 

Fragebogenentwicklung 

Der Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit dem IGES Institut und mit Beratung 

durch Gremien der BPtK sowie den Einbezug weiterer Experten entwickelt. Im Vorfeld 

wurden zwei konzeptionelle Workshops durchgeführt und eine gesonderte Arbeits-

gruppe eingerichtet, an denen neben Mitarbeitern der BPtK und des IGES Instituts 

auch Vertreter des Länderrats sowie Vertreter der Ausschüsse „Psychotherapie in In-

stitutionen“ und „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ teilnahmen. 

 

Die Formulierungen der einzelnen Fragebogenmodule wurden in mehreren Feedback-

schleifen zwischen dem IGES Institut und einem Review-Board der BPtK abgestimmt 

und in der finalen Version auf der Online-Befragungsplattform des IGES Instituts im-

plementiert. Vor Beginn der Feldphase wurde der Fragebogen einem Pretest unterzo-

gen, an welchem sich insgesamt elf angestellte Psychotherapeuten aus unterschiedli-

chen beruflichen Tätigkeitsfeldern beteiligten. Ziele der Vorabbefragung waren insbe-

sondere die Prüfung der Funktionalität der Online-Version des Fragebogens, die Er-

mittlung der Gesamtbearbeitungsdauer sowie die Identifikation möglicher Optimie-

rungspotenziale hinsichtlich der Verständlichkeit und Eindeutigkeit der einzelnen Fra-

gen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer wurden mithilfe eines teilstandardisierten 

Kurzfragebogens erfasst. 

  

                                                            
19Neben den Befragten, die eindeutig der Psychosomatik zugeordnet werden konnten, wurden hier auch die Angaben von Be-
fragten eingeschlossen, deren Einrichtung mehrere Schwerpunkte, unter anderem einen psychosomatischen Schwerpunkt, ha-
ben.  
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